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Dienstag, 29. Juni 2021, 10.15 Uhr 

Konferenzsaal, Medienzentrum Bundeshaus, Bundesgasse 8-12, Bern 
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Referat von Cédric Wermuth, Co-Präsident SP Schweiz  
Discours de Cédric Wermuth, co-président du PS Suisse 

Um was geht es? 

 

Nicht schon wieder!  

 



 

• 

• 

• 



Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, www.sgb.ch
031 377 01 01, Fax 031 377 01 02, info@sgb.ch

Daniel Lampart, Leiter SGB-Sekretariat

Der SGB unterstützt das Referendum gegen die Abschaffung der Stempelsteuer

Finanzplatz, Vermögende und Spitzenverdiener profitieren –
Arbeitnehmende müssen die Defizite bezahlen

Die Abschaffung der Stempelsteuer ist eine (ur-)alte Forderung der Banken und Versicherungen.
Bisher konnten alle Versuche abgewehrt werden – auch weil die Abschaffung über 2 Mrd. Franken
Steuerausfälle verursachen würde. Das Parlament und Bundesrat Ueli Maurer wählen deshalb eine
Verschleierungstaktik. Sie haben die Abschaffung in verschiedene Etappen aufgeteilt, die einzeln
unter dem Radar durchgehen sollen.

 In der ersten, nun beschlossenen Tranche soll die Emissionsabgabe auf Eigenkapital abge-
schafft werden (Kosten ca. 200 bis 250 Mio. Fr.)

 Teil 2 beinhaltet die Abschaffung der Umsatzabgabe auf Obligationen – plus gleichzeitig die
Streichung der Verrechnungssteuer auf Obligationenzinsen (Kosten gemäss Bund ca. 200
Mio. Fr., Kostenschätzung SGB über 500 Mio. Fr.)

 In weiteren Teilen sollen dann die übrigen Umsatzabgaben sowie die Stempelsteuer auf Ver-
sicherungen abgeschafft werden (Kosten ca. 2 Mrd. Fr.).

Der SGB bekämpft die Abschaffung der Stempelabgabe und unterstützt folglich das Referendum
gegen Teil 1 dieses umfassenden Steuersenkungsprogramms. Es nützt nur dem Finanzplatz, den
Vermögenenden und Gutverdienenden. Die Arbeitnehmenden müssen dann die Defizite finanzie-
ren.

Vermögende, Finanzplatz und Gutverdienende profitieren

Die Abschaffung der Stempel- sowie der Verrechnungssteuer auf Obligationen privilegiert hohe
Vermögen und SpitzenverdienerInnen. Denn es sind vor allem die Haushalte mit einem Vermögen
von mehreren Millionen Franken, welche grosse Aktienbestände und andere Wertpapiere besit-
zen.1 Die Stempelsteuer ist heute ein Teilersatz für die fehlende Kapitalgewinnsteuer. Wenn sie
wegfällt, werden WertpapierbesitzerInnen weiter privilegiert. Und wenn die Verrechnungssteuer auf

1 Das zeigt eine aktuelle Studie für den Kanton Bern. Die Median-SteuerzahlerInnen haben Vermögen nur in Form eines
Bankkontos. Einzig bei den reichsten 0.1 Prozent ist der Wertpapierbesitz grösser als das Bankkonto. S. Brunner et al.
(2020): Heterogeneity in Returns to Wealth – Evidence from Swiss Administrative Data.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3743616.

M E D I E N K O N F E R E N Z  V O M 2 9 .  J U N I  2 0 2 1



2

Obligationenerträge abgeschafft wird, können die vermögenden AnlegerInnen dank dem Bankge-
heimnis der Steuerpflicht ausweichen. Auf Bank- und Sparkonten müssen die Arbeitnehmenden
hingegen weiterhin Verrechnungssteuer bezahlen.

Eine Abschaffung der Stempelsteuer würde den Finanzsektor steuerlich weiter privilegieren. Die
Stempelsteuer wirkt heute einer Unterbesteuerung dieses Sektors entgegen. Viele Dienstleistun-
gen von Banken und Versicherungen sind beispielsweise nicht der MwSt unterstellt. Vor der Über-
nahme des Finanzdepartementes durch Bundesrat Maurer hat der Bund jeweils auch so argumen-
tiert.2

Unterschätzte Steuerausfälle

Die Abschaffung der Stempelsteuer führt zu Milliardenausfällen – wobei die effektiven Ausfälle hö-
her sein werden, als der Bund zugibt: Im letzten Jahr brachte die Stempelsteuer alleine dem Bund
2.421 Mrd. Franken an Einnahmen (Emissionsabgabe 179 Mio. Fr.). Diese würden bei einer voll-
ständigen Abschaffung wegfallen. Dazu kommen die Ausfälle bei der Verrechnungssteuer auf Ob-
ligationen von mehreren Hundert Millionen Franken. Die Schätzungen des Bundes basieren auf
einem Tiefzinsumfeld. Wenn sich die Zinsen normalisieren, sind die Ausfälle wesentlich höher.

Was zu wenig bekannt ist: Die Abschaffung der Emissionsabgabe dürfte auch bei Kantonen und
Gemeinden zu Ausfällen führen. Die Emissionsabgabe schafft heute für die Unternehmen einen
Anreiz, bei der Einbringung von Sacheinlagen in eine Gesellschaft einen tiefen Wert anzugeben.
Dieser Wert ist dann auch Basis für die Gewinn- und Verrechnungssteuer bzw. für die künftigen,
steuerrelevanten Abschreibungen. Ohne Emissionsabgabe wird es für die Unternehmen attraktiver,
den Wert der Sacheinlagen hoch zu veranschlagen, was zu höheren Abschreibungen und damit
zu tieferen Gewinnsteuern führt. Die Emissionsabgabe erleichtert weiter den Vollzug bei den Ge-
winnsteuern, indem die Steuerbehörden bei der Gründung oder der Kapitalerhöhung einer Gesell-
schaft die Möglichkeit erhalten, die Werte zu überprüfen und eine klare steuerliche Ausgangslage
zu schaffen, speziell auch für die Erhebung der Kantonssteuern.

Steuersenkungsorgie für Vermögende und Kapitalerträge bereits seit den 1990ern

Seit Mitte der 1990er Jahre wurden die Steuern für Gutverdienende und Vermögende in zahlrei-
chen Schritten gesenkt. Die Kantone haben die Einkommenssteuern deutlich reduziert. Die Ver-
mögenssteuern für Millionäre wurden in vielen Kantonen sogar halbiert. In der Zentralschweiz lie-
gen die Sätze heute mittlerweile bei 1 bis 2 Promille. Die Abgabenlast für Normalverdienende ist
hingegen gestiegen.

Zusätzlich gab es eine Reihe von Entlastungen spezifisch für Kapitaleinkommen:

 1997 schaffte der Bund die Kapitalsteuer ab.

2 Siehe z. B. den Bericht «Schrittweise Abschaffung der Stempelabgaben» der Arbeitsgruppe der ESTV aus dem Jahr 2011.
www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Zahlen_fakten/berichte/2011/Schrittweise
Abschaffung der Stempelabgaben Studie.pdf.download.pdf/2011_Studie_abschaffung.pdf



3

 Die Unternehmenssteuerreform II im Jahr 2008 senkte die Steuern fürs Kapital jährlich um
1.5 bis 2.2 Mrd. Franken3 – durch die Einführung des Kapitaleinlageprinzips, die Teilbesteue-
rung von Dividenden von 70 Prozent (Bund) bzw. 50 Prozent (Kantone) und die Anrechnung
der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer (Kantone).

 Durch die Unternehmenssteuerreform III (STAF) sanken die kantonalen Gewinnsteuern insbe-
sondere für Banken und Versicherungen.

Veränderung der Einkommenssteuerbelastung 2000 bis 2018
(Ledige, in Prozentpunkten)

Quelle: ESTV, Berechnungen SGB

Steuersenkung Vermögenssteuer 2000 bis 2020 für Personen mit 1 Mio. Fr. Vermögen
(Ledige, in Prozent)

Quelle: ESTV, Berechnungen SGB

3 www.sgb.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Beilagen_Medienmitteilungen/161227_Ausfaelle_usrII.pdf
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Die Steuer- und Abgabepolitik hat die Einkommensschere über die Jahre 2000 bis 2019 verstärkt.
Die Topeinkommen wurden steuerlich entlastet. Die tieferen Einkommen hingegen leiden durch
die immer stärker steigenden Krankenkassenprämien, die steigenden Mietkosten und die Sparpo-
litik der Kantone bei den Prämienverbilligungen.

Auswirkungen der Steuer- und Abgabepolitik: 2000 bis 2019
(Paare mit 2 Kindern, pro Monat, in Franken von 2019)

Quelle: SGB-Verteilungsbericht
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Bern, 29. Juni 2021 / Redetext 
 
 
Den Stempelsteuer-Bschiss wollen wir uns nicht leisten 
 
Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, hat die Abschaffung der 
Stempelsteuern immer bekämpft. Mit einer Salamitaktik werden dem Bund nach der Corona-
Krise wichtige Steuereinnahmen von über zwei Milliarden Franken entzogen. Profiteure sind die 
Grossunternehmen und ihr Aktionariat. Der Vorstand von Travail.Suisse unterstützt deshalb das 
Referendum gegen den Stempelsteuer-Bschiss. 
 
Adrian Wüthrich, Präsident Travail.Suisse und alt Nationalrat 
 
Die Stempelsteuer wurde nach dem ersten Weltkrieg eingeführt, weil der Bund zur Finanzierung seiner 
Aufgaben neue Quellen benötigte (seit 1803 wurde sie bereits von den Kantonen erhoben). Seit den 
1990er Jahren wurde die Emissionsabgabe mehrmals gesenkt und Freibeträge eingeführt und diese 
erhöht. Das waren bereits Steuergeschenke für die Wirtschaft in Milliardenhöhe. Ausgerechnet nach 
der Corona-Krise, die Milliarden von Franken zu deren Abfederung nötig machten, will das Parlament 
die Emissionsabgabe auf die Ausgabe auf Eigenkapital abschaffen. Travail.Suisse hat eine temporäre 
Zusatzbesteuerung der Unternehmen gefordert, damit sie einen Teil der Lasten mitfinanzieren, die der 
Staat richtigerweise übernommen hat und von denen die Wirtschaft stark profitierte. Die Wirtschaft 
funktionierte trotz Corona dank dem Einsatz der Arbeitnehmenden immer und in vielen Branchen 
prächtig. Für Travail.Suisse ist die vom Parlament beschlossene Aufhebung der Stempelsteuer umso 
schräger in der Landschaft, weil der Bundesrat aktuell diskutiert wie mit den Corona-Schulden umge-
gangen werden soll. Der Verzicht auf Einnahmen kommt umso mehr zur Unzeit. Eine fiskalpolitische 
Gesamtbetrachtung wurde nicht vorgenommen, und es warten noch weitere Steuersenkungsvorlagen 
(neben dem Finanzsektor will die Exportwirtschaft die Industriezölle abschaffen).  
 
Dabei wissen wir, dass insbesondere der Finanzsektor stark vom Standort Schweiz profitiert und keine 
Mehrwertsteuer auf seine Produkte und Transaktionen zahlt und dass Kapitalgewinne in der Schweiz 
nicht besteuert werden. Es braucht heute keinen Stempel mehr, damit ein Wertpapier legal gehandelt 
werden kann. Trotzdem erhalten die in der Schweiz gezeichneten Aktien den Stempel, das Gütesiegel 
Schweiz. Der Finanzplatz Schweiz nutzt den guten Ruf der Schweiz als sicheres Land mit guter Infra-
struktur und gut ausgebildeten Fachkräften, um daraus Profit zu machen. Die Reichsten der Welt plat-
zieren ihr Geld gerne an solchen Orten. Es ist deshalb nichts als richtig, dass sie wenigstens eine Emis-
sionsabgabe bezahlen, zumal die Schweiz im weltweiten Vergleich beinahe die tiefsten Unternehmens-
steuern hat. 
 
Gerade bei Investitionen in Eigenkapital kann die Abgabe als Beitrag an die öffentliche Infrastruktur be-
trachtet werden, von denen ein neu gegründetes oder ein expandierendes bestehendes Unternehmen 
profitiert. Für jede neue Wohnung muss in vielen Gemeinden beispielsweise eine Anschlussgebühr ans 
Wassernetz geleistet werden, weil man von deren Vorleistung profitiert. Mit den Stempelsteuern leistet 
der Finanzplatz einen kleinen Teil zur Finanzierung der öffentlichen Basisinfrastruktur, dem Service 



public der Schweiz. Dazu passt ein Blick zurück: 1992 wurde am gleichen Abstimmungssonntag wie die 
NEAT beschlossen wurde, die Abschaffung der Stempelsteuer vom Volk abgelehnt. 1992 hat das 
Stimmvolk die Prioritäten gesetzt, erneut müssen wir die Prioritäten richtig setzen. Staatliche Investitio-
nen in die Infrastruktur und den ökologischen Umbau sind wichtiger denn je, davon profitiert letztlich 
auch die Wirtschaft. 
 
Das Parlament will jetzt mit dieser Reform noch einmal multinationale Unternehmen, Banken, Versiche-
rungen und Holdinggesellschaften mit Steuergeschenken beglücken. Dabei wurden die grossen Unter-
nehmen bereits bei der letzten Revision der Unternehmenssteuern bevorzugt. Die KMU profitieren von 
dieser Reform ebenfalls nicht: Es besteht bereits eine Freigrenze von einer Million Franken, im Fall ei-
ner Umstrukturierung sogar 10 Millionen Franken. Wer diese Reform für die in der Corona-Krise gebeu-
telten Unternehmen präsentiert, nutzt die Krise als Vorwand, um letztlich die Grossunternehmen, die 
Banken und ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu begünstigen.  
 
Wir wissen: Mit diesen Steuerausfällen – es ist nur die erste Etappe – wird der Druck zum Sparen er-
höht. Natürlich schweigen sich die bürgerlichen Strateginnen und Strategen dazu aus, wo gespart wer-
den soll. Die Gleichen wollen die Corona-Schulden möglichst schnell wegsparen. Sinkende Steuerein-
nahmen gehen aber immer zu Lasten der tiefen Einkommen und des Mittelstandes. Diese Politik führt 
zu einer Verteilung von unten nach oben. Diese Entwicklung muss mit einem (erneuten) klaren Nein 
des Stimmvolkes Einhalt geboten werden. Travail.Suisse unterstützt deshalb das Referendum gegen 
diesen Stempelsteuer-Bschiss! 



   
 

    

 

 

 

 
  

Intervention de Madame Florence Germond, conseillère municipale (PS) en 
charge des finances et de la mobilité à Lausanne 
Referat von Florence Germond, Stadträtin SP, Finanz- und 
Mobilitätsdirektorin Lausanne

 
 
 

1. Les finances publiques sortent-elles renforcées de la crise du coronavirus ?  

2. Est-il judicieux de favoriser un secteur économique au détriment des autres ? 



 

3. Est-il opportun de favoriser fiscalement les 2 % les plus aisés la population ? 

 



   
 

    

 

 

 

 

  

Referat von Franziska Ryser, Nationalrätin, Vize-Präsidentin GRÜNE 
Discours de Franziska Ryser, conseillère nationale, vice-présidente des 
VERT-E-S 
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